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A~fragebeantwort~ng 

\ 
Auf eine Anfrage der Abg.. H art 1 a b und Genossen, betreffend 

Abschaffung von ttbelständen im Fremdenverkehr, tG:1.lt Vize~nzler 

Dr.S 0 h ä r f in Vertretung des Bundeskanzlers DroDipl~-Ing~Fig1 folgendes 

mit: 

ad Punkt 1: (ob die Bundesreg~Grung bereit ist, durch die zuständigen 
Ministerien für die Abstellung der aufgezeigten und ähnlichef~ übelstände 
zu sorgen?) 

Das Bundeeministerium für Handel und Wiederaufbau ist selbstver­

ständlich bemUht, ihm zur Kenntnis gekommene Übelstände in der österrei­

chischen Framdenverkehrswirtschaft umgehend abzustellenQ Es ist dafür Sorge 

getragen, dass die jeweils erforderlichen Veranlassungen sofort und im Ein­

vernehJnen mit sämtlichen daran interessierten Stollen getroffen werden. 

~d Punkt 2:(in g~eigneter Form eine Befragung des reisenden Publikums in die 
Wege zu leiten, um möglichst alle bei gutem Willen behebbaren Mängel in Er-
fahrung zu bringen und laufend für deren Abste11ung einzutreten?) , 

Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau beabsiohtigt4wie im 

vergangenen Jahr auch heuer Wunschkarten aufzulcgGn, um den aus- und 

inländischen Fremdenverkehrsgästen die Möglichkeit zu geben, Wünsche und 

AnregunBen den zuständigen Stellen zur Kenntnis zu bringen. 
, 

Die Auswertung dieserWunschkarten obliegt der Österreichischen Ver-

kehrswerbung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Handel und 

Wiederaufbau. 

ad Punkt 3:(in alle,auch in die bestehenden Verträge der Bundes'bahn mit 
Pä.chtern von Tabak·-Trafiken, Zeitungsständen etc", welche auf Bahnhöfen 
eelegen sind, die Verpflichtung aufzunehmen, dass diese bei allen wichtigen 
Zügen bis 22 Uhr offen goha1ten werden müssen?) 

Die Österreichischen Bundesbahnen verpflichten seit langem die Inhaber 

ihrer gewerblichen Nebenbetriebe wie Bahnhof~GastwirtschaftenJ Bahnhof-Buffets, 

Trafiken, Verkaufsstände aller Art usw.g ihre Geschäftsstunden der Zugslage 

entspreohend einzurichten. In der Praxis ergeben sich insoferne Sohwierigkei­

ten, als die politischen Behörden die Ansicht vertreten; dass die gewerbe­

polizeilichen Bestimmungen des § 96 e GO~und die Vorschriften über die Ladea­

schlusszeiten auch auf die gewerbliChen Nebanbetriebe der Österreichischen 

Bunde sb ahnen Anwendung zu finden haben, obwohl der für die Bundesbahnen noch' 

gel tendo § 16 des RGBt! bestimmt, dass die Nebenbetrl.:iJbe, die den Bedürfnissen 

von Betrieb und Verkehr der Eisenbahn zu dienen bestimmt sind, nioht der GO. 
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unterliegen.? Daran ändGrt G.'..1.ch die Tatsache n..i.chts~ dass c.ie Ausnahme von 

&hnhof·...(}astwirts·chaftc!l aus dem Gel tungsbereich des seinerzeitigen Gaststätten'" 

gesetzes seit Irucra.fttreten des ne'.HH1 (österreich:l.schen) Gast·,. und Schankge~'" 

werbegesetzes vom 5ü 6e 1948 hinfällig geworden und ·in vielen Fällen die Betriebs­

inhaber der gewerblichen Nebenbetriebe das Gewerbe auf Grund einer auf ihren 

Namen lautenden Gewerbeberechtigu.ng ausüben(l Die Lösune der Frage der Offen-

hal tezei ten v::.n gewerbliohen Nebenbetrieben der ::'sterreichischen Bundesbahnen 

wird weiterhin versucht e:i.mrernohrnlich r.i t den zuständigen Aufsichtsbehörden 

im Interesse des Fremdenverkehrs'. zu regeln" 

ad Pur.kt 4~(mit dar Gemeinde Wien das notwendige Einvernehmen herzustellen, damit 
auch dIese mithilft, di..e vermeidbaren Gründe für eine Verärgerung des reisenden 
Publikums zu beseittgen?) 

Zwecks ~erbessorung der Strassenbahnverbindung zwischen Süd~ bzw. 

Ost- und Franz Josefsbahnhof w~rden mit der Direktion der Wiener Verkahrs-

betxiabe Ve:!:"handlungen geführt.) 

Diese hat in der Frage folgende Stellungnahme bezogen, deren Stich­

häl tigkei t nicht wide:degbo.:: ist: 

Die derzei t.:i ge Fes't.lets1)·ng, wonach die Linie "DII an Werktagen während 

der S:pätabendsturlden und an Sonntagen ganztä.gig von Nussdorf nur bis Z1:r Börse 
-

geführt und in der Prinz J1ugenstra,sse durch die Linie 1169" ersetzt wird, ist 

durch die bpstehende Verkehrslage bedingt" 

Die Linie \lD" Wq.l' als direkte StrassGnbahrlverbindung der Bahnhofgruppa 

"Süd"'Ost" "" F'ranzJosefsbahnhof zu einer Zei t notwendig gewesen, o.ls der 

Reisendenverkehr zwisohen diesen Kopfbahnhöfen stark war" :Dies traf zu in der 

Vorkriegszeit mit ihren regen geschäftlichen und traditio!wl1en Bindungen 

zW:lschen Italien "md den Balkanstaaten ei!lsohltesslich Ungarn einersei ts 

und der Tsche:::ihcsl (wakei 'md Deutschla.."'ld anderersei ts" Während des vergangenen 

Krieges war diese Verke:1.r'sv:orflechtt.lnc durch die grosse Fluktuation von Militär ... 

angehörigen zwische,~, dGQ Südosten t'.nd dem Norden noch stärker gewesen .. Seit 

dem Jahre 1945 :.st jodocll c}.c;.:' Reiseverkehr zwischen den. vorgenannten Ländern 

vollkommen abg(.;rj~·1srm(, rnm.' 1:. 11:;.:~ 0.~.O Linie flD" ihre frühere Bedeutung als 

dire..~te Bahn}l'.::::·v8-rbj .. :::,d'':;'lgs11 . .D.:;(;) eineGbüssi!" Entsprechend der geänderten Ver­

kehrslage W'.lTde die 1~:'1:~e :Ln Ce8:;: j et",:.gen Festlegung eingerich"tet. 

Di.e Lin.i e \lD:: wird. an Werktac;en r::1i t Rücksicht auf den Berufsverkehr, 

nicht jed.0ch aUf" Gincen El'fcX'cJ.or:üs elGs Bahnhofverkehrs, entsprechend ihrer 

starken BeJ.astvl1ß a",f düm Iioj.li.goIlsti.id-:or~··.Ast3 die sich zum Teil auch über don 

Ring bis etwa. ~ur Oper e~'strc-,kt, von Nus sderf b.ts zu.m Südba..1.nhof geführt. 
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Dabei wird unter Rücksichtnahme auf Fl'!hre;astinteressan. urd unter wGitgehender 

Hintansetzung wirtschaftlicher Erwägungen dara:i.lf vorzichtet, die im Strecken·' 

Ast Prinz Eugonstrasse verhältnismässig schwach ausgenützte Linie "D" schon 

am Schwarzenbergplatz onden zu lassen" Im Worktng'·~SrätabendvGrkehr kE'...nn 

jedoch eine durchgehendo Linie "D" wirtschaftlich nicht mehr vertreten werdon, 

da zu dieser Zeit belastungsmässig ein ZusillThllonhang ~wischcl1 den beiden 

Radial-Ästen und dem Ring:~Ast nicht besteht. Der Ve~'kehIsbedarf der Prinz 

Eugenstrasse liegt in den Abendstunden weit mohr als tagsüber unter dem des 

Heiligonstädter-Astes~ Während die in den Abendst~nden bis zur Börse geführte 

Linie "36" mit Zweiwagenzügen und Intorvallen von 10 Minuten betrieben wiIld, 

reicht in der Prinz Eugonst:roasse ein mit einfachen 'J1:debwagen und den gleichen 

Intervallen geführter Verkehr vollauf zU o Die Führung einer durchgehGndon Linie 

"D",.auch während der Abendstunden würde im Abschnitt Prinz Eugenstrasse einen 
"' 

unnötig starken Verkehrsaufwnnd bedingen, der Mch::,koston verursa.cht, die in 

keinem auoh nur annähernden Verhältnis zu den nur für einen verschwindend 

kleinen Benützerkreis in Bdtracht kommenden verkehrlichen Vorteil stünde. 

Vermerkt sei, dass nach den letzten Zählungen aga bei Führung cler Linie "69" 
in den Abendstunden in Jer Prinz Eugenstra.sse zur VorfüßU~g stehende Platz­

angebotdurchschnittlich mit nur 8 .- 9% ausgenützt ist .. Die a.bsoluten Be­

setzungsziffern bewegen sich durchschnittlich zwischen 0 und 10 Personen; 

die einzige grössere Besetzung während d(Jr Betriebszeit der Linie "69 ", etwa. 

25 Personen, scheint lediglich um etwa 22~35 Uhr bei Ankunft oinos VollbahnzugGs 

auf. 

Dass die Linie "DIl auch an Sonn- und Feiertagen nicht durchgehend 

geführt wird, ist ebenfalls r~uf die geringe Frequenz des Astes in der Prinz 

Eu.genstrasse zurückzuführen .. Wähli-,nd der Ast zwischen Hussdorf und Börse an 

Sonn- und Feiertagen meist einen beträchtlichen Verkohrsanfall zU bewältigen 

ha.t und dementsprechend stark geführt werden muss, ist der Bedarf im Abschnitt 

Prinz Eugenstrasse äusserst gering, sodass dort mit einem Triebwagenverkehr, 

de;r im Beda.rfsfall in den Früh- und Abendstunden bei Abf,lhrt und Ankunft von 

Vollbahnzügen auf einen einfachen Be:1.'Wagenverkehr verstärkt wird, dn.~ AuslafJ.F 

gen gefunden wird. Es wäre nicht nur äusserst u~:wi rtschaftlich, sondern a.uch 

varkehrlich nicht vertrotbar und der Wagenlage widersprechend, die bei den Radien 

"36/1 und "69"t die an Sonntagen keinGn Zusammenhang nufwei s,en , zu verbinden 

und damit noch den RingverkE:hl', der durch die Zubringerlinien zum Prater, zum 

Stadion und zu den Bädern schon reichlich versorgt ist, noch weiter zu ver­

stärken. 
Für ein Abgehen von den für die Linie "D" derzeit geltenden Fastlegungen liegt;; 
SOlange eine Belebung des Bahnhofs-Zwischenverkehrs nicht eintritt, kein Grund 
vor ff Der letzte Teil der Anfrage bezieht sich E1.').f elie Verhältnisse während dee 
Umbaues des Westbahnhofes, ist daher bereits eegenstendslos~ 

'-t:-o-e-
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